
Auszug aus den Avis Mietbedingungen für Neuseeland: 

Gültig vom 01. April 2025 bis 31. März 2026 

 

Anmietstationen: 

Nordinsel: Auckland Airport, Auckland City, Gisborne Airport, Hamilton Airport, Napier Airport, 

New Plymouth Airport, Palmerston North Airport, Rotorua Airport, Wellington City & Airport, 

Whangerei Airport 

Südinsel: Blenheim Airport, Christchurch City & Airport, Dunedin Airport, Greymouth Airport, 

Invercargill Airport, Nelson Airport, Picton Fährhafen, Queenstown Airport, Timaru Airport 

 

Weitere Anmietstationen auf Anfrage. 

 

Anmietung/Rückgabe des Fahrzeugs: 

Keine Erstattung bei verspäteter Annahme/verfrühter Rückgabe. Bei verspäteter Rückgabe (ab 30 

Minuten) wird der örtliche Tagesmietpreis (i.d.R. deutlich höher als unsere Veranstalterpreise) sowie 

die Extrakosten einer Zusatzversicherung vor Ort berechnet. Wünscht der Mieter (14 Tage vor oder 

während der Anmietung) ein weniger hochwertiges Fahrzeug als bei der Buchung angegeben, gibt es 

keine Erstattung. Bei Anmietung ab einer Flughafenstation muss die entsprechende Flugnummer 

angegeben werden. Ohne diese Angabe keine Garantie, dass die Reservierung des Fahrzeugs im 

System gehalten wird. 

 

Einwegmieten: 

Einwegmieten sind zwischen den meisten Stationen gegen eine Gebühr bis maximal NZD 230 

möglich (abhängig von der Annahmestation und der Fahrstrecke). 

Die detaillierten Bedingungen für Einwegmieten auf Anfrage. Auf die Einweggebühren fallen 

zusätzlich vor Ort noch Kreditkartengebühren an. 

 

Einwegmieten der Fahrzeuggruppen (Speziell F, W, V) sind auf Anfrage möglich. 

Die Gebühren für Einwegmieten sind zusätzlich zu den Mietkosten zu entrichten und beinhalten die 

Mehrwertsteuer. Die Gebühren für Einwegmieten sind zum Zeitpunkt der Anmietung direkt an Avis 

zu zahlen. 

Anmietungen mit einer Mindestmietdauer siehe nachfolgende Tabelle: 

 

Mindestdauer Einwegmieten & Gebühren: 3-6 Tage 7-20 Tage 21+ Tage 
 

   
Standard Fahrzeuggruppe (selbe Insel): NZD 230 NZD 0 NZD 0 

Spezielle Fahrzeuggruppe (selbe Insel): NZD 230 NZD 0 NZD 0 
 

   
Standard Fahrzeuggruppe (Nord- > Südinsel): n. m. NZD 0 NZD 0 

Spezielle Fahrzeuggruppe (Nord- > Südinsel): n. m. NZD 0 NZD 0 
 

   
Standard Fahrzeuggruppe (Süd- > Nordinsel): n. m. NZD 0 NZD 0 

Spezielle Fahrzeuggruppe (Süd- > Nordinsel): n. m. NZD 0 NZD 0 
 

   
    

    

    

    

    

    

    

    
 



Fahrgebiete/Restriktionen: 

Avis-Mietwagen dürfen nicht auf unbefestigten Straßen gefahren werden, ansonsten erlischt der 

Versicherungsschutz. Ausnahme sind Straßenbauarbeiten, Zufahrten zu Unterkünften und 

Nationalparks. 

Folgende Strecken dürfen nicht befahren werden: Ball Hutt (Mt Cook), Skippers Canyon 

(Queenstown), 90 Mile Beach (Northland), alle Straßen nördlich von Colville auf der Coromandel-

Halbinsel, die Straße zwischen Tapu und Coroglen (alle Strecken östlich von Rapaura), die 309 Road 

von Coromandel nach Kairnarama sowie die Blackjack Road von Kuatuna nach Opito. 

Folgende Highways auf der Südinsel dürfen im Zeitraum April bis Oktober zwischen 22:00 Uhr und 

06:00 Uhr nicht befahren werden: State Highway 6 zwischen Twizel und Queenstown, die Milford 

Road zwischen Te Anau und Milford Sound, die Westküstenstraße zwischen Franz Joseph und 

Wanaka sowie der Arthur's Pass. 

Nicht erlaubt ist das Durchfahren von Flüssen und überfluteten Straßen, das Fahren auf Stränden, 

Dämmen sowie auf Straßen, für die ein offizielles Fahrverbot ausgesprochen wurde oder die nicht 

offiziell aus Straße ausgewiesen sind. 

Die Mitnahme auf die Fähre zwischen Nord- und Südinsel ist erlaubt. 

Die Fahrgebiete/Restriktionen sind vorbehaltlich Änderungen. 

Alle Fahrzeuge sind Nichtraucherfahrzeuge. 

 

Fahrzeuggruppierungen: 

Standard Fahrzeuggruppe: C, D, G, K, P 

Spezielle Fahrzeuggruppe: F, W, V (eingeschränkte Verfügbarkeit) 

 

Fahrzeugersatz: 

Avis behält sich das Recht vor, ein Fahrzeug einer gleich- oder höherwertigen Wagengruppe 

bereitzustellen. Dies ist kein Verstoß gegen die Vertragsbedingungen und es entsteht dadurch kein 

Anspruch auf Forderungen z.B. aufgrund erhöhter Benzin- oder Fährkosten. 

 

Flughafen- und Fährterminalgebühren 

Bei Übernahme- und/oder Rückgabe eines Avis-Mietwagen an einer Flughafen- oder 

Fährterminalstation fällt eine Gebühr in Höhe von NZD 47 zzgl. Steuern an (im All-Inclusive Tarif 

bereits enthalten). 

 

Führerschein: 

Es ist der gültige nationale Führerschein zusätzlich mit einem internationalen Führerschein (dieser 

muss in Englischer Sprache sein) und dem Reisepass bei Fahrzeugannahme vorzulegen. Der Fahrer 

muss mindestens seit einem Jahr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Beschränkte 

Führerscheine, Führerscheine auf Probe und Fotokopien werden nicht akzeptiert. 

 

Kaution: 

Bei allen Anmietungen ist bei der Fahrzeugübernahme eine Kaution zu hinterlegen, um 

verschiedene/optionale Kosten zu decken, sowie ggf. die anwendbare Selbstbeteiligung und eine 

Kraftstoffkaution von NZD 100. Eine Kredit- oder Debitkarte ist erforderlich. Avis New Zealand 

akzeptiert alle gängigen Kreditkarten. Debitkarten werden akzeptiert, wenn sie die folgenden 

Anforderungen erfüllen: Sie müssen von einer anerkannten Bank ausgestellt sein, das Visa- oder 

Master Card-Logo und Hologramm, den Namen des Karteninhabers und die Kartennummer zeigen. 

Prepaid- und wiederaufladbare Debitkarten sowie Reisekarten und EFTPOS-Karten werden nicht 

akzeptiert. 

Der Kautionsbetrag wird bei der Anmietung nicht von der Karte abgebucht; es wird lediglich eine 

Vollmacht bis zum Abschluss der Anmietung ausgestellt, bei der alle anfallenden Gebühren abgebucht 

werden. 

 

Kilometertoleranz: 

Für alle Fahrzeuggruppen sind unbegrenzte Freikilometer inkludiert. 

 

 



Mietpreisberechnung: 

Ein Miettag = 24 Stunden. Der am Tag der Fahrzeugübernahme gültige Mietpreis bestimmt den 

Gesamtpreis und wird über die gesamte Mietdauer angewendet.  

 

Mindest-/Maximalalter des Fahrers: 

Der Fahrer muss mindestens 12 Monate im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. 

Mindestalter 21 Jahre, es gilt kein Höchstalter. 

 

Mindestmietdauer: 

3 Tag (bei Einwegmieten abhängig von Annahme- und Abgabestation) 

 

Öffnungszeiten: 

I.d.R. täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr. An Flughäfen sind die Öffnungszeiten an den Flugbetrieb 

angepasst. Am Wochenende gibt es in einigen Stadtdepots Einschränkungen. 

 

Ordnungswidrigkeiten: 

Anfallende Verwarnungsgelder sind direkt zu bezahlen und die Vermietstation ist spätestens bei 

Fahrzeugrückgabe zu informieren. Avis behält sich das Recht vor, dem Mieter sowohl 

Bußgeldbescheide und Verwarnungen als auch die von ihm verschuldeten Schäden am Eigentum 

Dritter in Rechnung zu stellen. Die Unterlassung der Meldung kann zu einer Nachbelastung der 

Kreditkarte führen. Zusätzlich wird eine Bearbeitungsgebühr von NZD 35,00 pro Bußgeldbescheid 

erhoben.  

 

Steuern und Gebühren: 

Fahrzeugzulassungsgebühr (VRF): Im Preis inbegriffen.  

Gilt für alle neuseeländischen Anmietungen. 

Verwaltungsgebühr: Im Preis inbegriffen.  

Gilt für alle neuseeländischen Anmietungen mit einer Gebühr von ca. 3,5 %. Die Gebühr gilt auch für 

zusätzliche, nicht im Tarif enthaltene Posten, die bei Anmietung direkt an Avis zu zahlen sind. 

Goods & Services Tax (GST): Im Preis inbegriffen. Der Steuersatz beträgt 15%.  

Gilt auch für zusätzliche, nicht im Tarif enthaltene Posten, die zum Zeitpunkt der Anmietung direkt an 

Avis zu zahlen sind. 

Kreditkartengebühren: Auf alle Zahlungen vor Ort fällt eine Gebühr an, ebenso auf die zu 

hinterlegende Kaution. 

 

Transfers: 

Hotelzustellungen/Abholungen: Alle Lieferungen und Abholungen erfolgen "auf Anfrage", abhängig 

von der Verfügbarkeit des Personals und können nicht garantiert werden. Es kann eine Gebühr 

anfallen. Anfragen für Zustellungen und Abholungen sind zu stellen per E-Mail an das Avis-

Reservierungsteam - reservations@avis.com.nz. 

 

Verlängerung des Mietzeitraums/Änderung des Rückgabedepots: 

Sollte vor Ort eine Verlängerung des festgebuchten Mietzeitraums um einige Tage gewünscht werden, 

ist dies grundsätzlich möglich. Dazu ist eine Kontaktaufnahme mit dem zentralen Reservierungsbüro 

in Neuseeland nötig. Bei Verfügbarkeit werden die anfallenden zusätzlichen Mietkosten der 

Kreditkarte des Mieters belastet. Der Preis für die zusätzlichen Miettage wird tagesaktuell berechnet, 

dieser ist i.d.R. deutlich höher als unsere günstigen Veranstalterpreise. Falls das Fahrzeug nach 

Annahme in einem anderen Depot als dem gebuchten abgegeben werden soll, wird eine Zustimmung 

des Vermieters benötigt und es fällt ggf. eine Gebühr an. 

 

Versicherungen: 

Verzicht auf Schadensersatz: Standard Motor Vehicle Damage Waiver ist die (in den Tarifen 

enthaltene) Deckung für das Mietfahrzeug und das Eigentum Dritter, die einer Selbstbeteiligung 

unterliegt. Standard Motor Vehicle Damage Waiver ist abhängig von den Bedingungen, die im 

Mietvertrag aufgeführt sind. 



Standard-Unfall-Selbstbeteiligung: Wenn ein Avis Fahrzeug in einen Unfall verwickelt ist, fällt keine 

Selbstbeteiligung an, vorausgesetzt, das Fahrzeug wird in Übereinstimmung mit den Bedingungen des 

Mietvertrags und den Gesetzen des Staates geführt. Die Nichteinhaltung der Bedingungen und Gesetze 

des Staates führen dazu, dass der Mieter für alle Schäden und Kosten im Zusammenhang mit dem 

Fahrzeug verantwortlich ist. Die Selbstbeteiligung beträgt NZD 4.025 zzgl. Tax (Fahrzeuggruppe: C, 

D, G, K) und NZD 4.887 zzgl. Tax (Fahrzeuggruppe: P, F, V, W) 

  

Bitte beachten: Der Mieter muss Avis immer die folgenden Kosten und Gebühren zahlen: 

Die Kosten für die Reparatur jeglicher: 

(a) "Überkopfschäden" sind Schäden (ausgenommen Hagelschäden) am Fahrzeug während der 

Mietzeit oberhalb der Oberkante der Front- und Heckscheibe, Schäden am Kofferraumteil eines 

Nutzfahrzeugs oberhalb der Heckscheibe oder Schäden am Eigentum Dritter, die dadurch verursacht 

werden, dass das Fahrzeug mit etwas in Berührung kommt, das überhängt oder seinen Weg versperrt, 

das Gegenstände auf das Dach des Fahrzeugs gestellt werden oder das Sie oder eine andere Person auf 

dem Dach des Fahrzeugs steht oder sitzt; 

(b) "Unterbodenschäden" sind Schäden am Fahrzeug während der Mietzeit, die durch den Kontakt des 

Fahrzeugs mit einem Gegenstand unterhalb der Unterseite der Türdichtung und der Unterseite des 

vorderen und hinteren Stoßfängers verursacht werden, wenn Avis nach vernünftigem Ermessen davon 

ausgeht, dass der Fahrer des Fahrzeugs für diese Schäden verantwortlich ist. 

(c) bei einer Fahrweise, die dazu führt, dass das Fahrzeug ganz oder teilweise überflutet wird oder in 

Wasser eintaucht oder Salzwasser ausgesetzt wird (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden 

die dadurch entstehen, dass das Fahrzeug durch Überschwemmungen, Bäche oder Flüsse gefahren 

wird); 

(d) Schäden an einem Reifen oder einem Zubehörteil, die nicht auf normale Abnutzung 

zurückzuführen sind und vom Mieter vorsätzlich oder leichtfertig verursacht wurden; 

(e) Diebstahl des Fahrzeugs, es sei denn, der Diebstahl wird sofort bei der Polizei angezeigt und Avis 

eine Kopie des Polizeiberichts nach Erhalt übermittelt wird; oder 

(f) Verlust oder Beschädigung des Eigentums des Mieters, des Eigentums eines Mitglieds der 

unmittelbaren Familie des Mieters oder einer mit dem Mieter verwandten Person, wenn dieser Verlust 

oder diese Beschädigung auf einen Verstoß gegen diese Bedingungen zurückzuführen ist. 

(g) Die Kosten für eine professionelle Reinigung oder Geruchsbeseitigung, die Avis entstehen, weil 

der Fahrer oder eine andere Person während der Mietdauer im Fahrzeug geraucht hat, und/oder eine 

angemessene Verwaltungsgebühr, die die Kosten für die Vorbereitungen für eine professionelle 

Reinigung oder Rauchentfernung widerspiegelt. 

Für die Zwecke der obigen Absätze (a) bis (g) schließt jede Bezugnahme auf Sie einen autorisierten 

Fahrer und jede Person ein, der Sie oder der autorisierte Fahrer erlauben, das Fahrzeug zu fahren. 

 

Damage Excess Reduction: 

Bei Abschluss der Damage Excess Reduction reduziert sich der Selbstbehalt im Schadensfall auf NZD 

0 (alle Fahrzeuggruppen. Die Excess Reduction ist bereits im All-Inclusive Paket enthalten) 

Ausnahmen sind Schäden an Reifen, Unterboden und Wassereinbruch. 

Schäden an Reifen und/oder Windschutzscheibe können vor Ort durch Abschluss der Roadside 

Assistance Plus abgedeckt werden. 

 

Roadside Assistance: 

Es besteht die Möglichkeit vor Ort die Roadside Assistance für NZD 8/Tag zzgl. GST abzuschließen. 

Diese beinhaltet: 

- Nachtanken (max in Höhe von NZD 10) 

- Türöffnung nach Ausschluss und/oder Schlüsselverlust 

- Reifenwechsel 

- Abschleppservice bis 100 km 

- Batterieüberbrücken 

 

Roadside Assistance Plus: 

Es besteht die Möglichkeit vor Ort die Roadside Assistance Plus für NZD 10/Tag zzgl. GST 

abzuschließen. Diese beinhaltet: 



- Nachtanken (max in Höhe von NZD 10) 

- Türöffnung nach Ausschluss und/oder Schlüsselverlust 

- Reifenwechsel 

- Abschleppservice bis 100 km 

- Batterieüberbrücken 

- Kostenloser Wechsel der Windschutzscheibe 

 

Zusatzausrüstung: 

Zusätzlich können gegen einen pro Anmietung anfallenden Betrag (wird der Kreditkarte belastet) 

folgende Gegenstände ausgeliehen werden (bei Buchung unbedingt angeben): 

Baby- und Kindersitze für Kinder unter 6 Monaten, zwischen 6 Monaten und 2 Jahren und zwischen 2 

und 8 Jahren (je NZD 17,00/Tag, max. NZD 65,00/Anmietung) 

 

Zusätzliche Fahrer 

Die Gebühren für jeden weiteren Zusatzfahrer (ein Zusatzfahrer ist kostenlos) beträgt NZD 5,00/ Tag, 

maximal NZD 25,00 zzgl. GST. 

Der Nachweis eines gültigen Führerscheins und die Unterzeichnung des Mietvertrags durch den 

Zusatzfahrer sind unbedingt erforderlich. 

 

Allgemeiner Hinweis: 

Die hier abgedruckten Mietbedingungen sind Auszüge unseres Vertragspartners Avis. Wir haben diese 

nach bestem Wissen übersetzt. Sie unterschreiben vor Ort vor Übernahme Ihres Mietwagens noch 

einmal die ausführlichen Mietbedingungen von Avis, diese sind maßgeblich für Ihr Mietverhältnis vor 

Ort. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit der Angaben. 

Die vollständigen Mietbedingungen senden wir Ihnen auf Verlangen gerne zu. 
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